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Anfrage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Die IG Vaterverbot setzt sich unter anderem für die Gleichstellung zwischen Vätern und Müttern ein, 
zum Wohl der gemeinsamen Kinder. Insbesondere sind wir bestrebt, den Kindern auch nach der 
Trennung den Kontakt zum anderen Elternteil zu erhalten. 
  
Nach unserer Erfahrung werden die entsprechenden Gesetze derzeit meist so ausgelegt, dass der 
obhut- und sorgeberechtigte Elternteil (meist die Mutter) mehr oder weniger straffrei geltende 
Gesetze, Verordnungen und insbesondere gerichtliche oder behördliche Verfügungen missachten 
kann. Begründet wird diese Straffreiheit regelmässig damit, dass eine Busse ohnehin keine Wirkung 
zeigen würde, und ausserdem auch nicht mit dem Kindswohl zu vereinbaren sei. 
 
Nach Ihrer Webseite benötigt es Vorschriften und Gesetze die das Zusammenleben regeln, damit 
man sich sicher und Wohl fühlen kann. Die Kantonspolizei Zürich übernimmt diese Aufgabe im 
Auftrag der Regierung. Basierend zu Ihrem Auftrag fragen wir Sie an: 
Erhält eine Mutter bei einem widerrechtlichen Verhalten (z.B. bei einer Verkehrsüberschreitung) eine 
Busse, wenn doch bereits bekannt ist, dass sie weder belehrbar ist, noch eine Busse mit dem 
Kindeswohl zu vereinen ist? 
 
Falls ja:  1) wie begründen Sie diesen Widerspruch aufgrund Sinn und Zweck der Busse? 

2) würde das bedeuten, dass Sie gegen das Kindswohl handeln? 
  
Falls nein: 3) wie können Sie diese Rechtsungleichheit begründen? 
  
Selbstverständlich ist uns klar, dass es sich hier um zwei völlig verschiedene Rechtsgebiete handelt. 
Unsere Anfrage stützt sich aber auf die Tatsache, dass in beiden Fällen die gleichen Rechtssubjekte 
involviert sind, und ausserdem auf den Grundsatz, dass nach der BV alle Menschen gleich sind, 
also vom Recht auch gleich behandelt werden müssen. 
  
Für Ihre Stellungnahme bedanken wir uns herzlich. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Marcel Enzler 
 
 
Zur Kenntnisnahme 
GeCoBi – Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft 
Vaterverbot International 

Vaterverbot Schweiz   

U.Z.:ME 
02-07-2012 

Vaterverbot Schweiz  

 

Marcel Enzler  
Präsident Vaterverbot  
www.vaterverbot.ch 
marcel.enzler@vaterverbot.ch 


